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Einladung zum Vortrag

Planungshoheit versus Qualitätssicherung. 
Welche Spielräume bleiben für die Bundesländer? 
PROF. dr. THOMAS VOLLMÖLLER
Rechtsanwalt in München und Honorarprofessor für Öffentliches Recht und Gesundheitsrecht 
an der Universität Augsburg

Die Planungshoheit der Bundesländer im Bereich der Krankenhausversorgung wird 
zunehmend durch Qualitätsvorgaben des Bundes eingeschränkt. Dies gilt nicht nur für 
die Änderungen der Krankenhausplanung infolge der Lauterbach’schen 
Krankenhausreform, sondern auch im Hinblick auf schon länger bestehende 
Qualitätssicherungsvorschriften des Gemeinsamen Bundesausschusses (G-BA) etwa 
im Bereich der Mindestmengen und der Personalvorgaben in der Psychiatrie und 
Psychosomatik durch die sog. PPP-Richtlinie. Gegen die zuletzt genannten Regelungen 
haben inzwischen drei Bundesländer eine abstrakte Normenkontrolle durch das 
Bundesverfassungsgericht eingeleitet. Der Vortrag schildert die zugrundeliegende 
Problemsituation und zeigt die verfassungsrechtlichen Fragen auf.
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Die Veranstaltung findet in Präsenz statt.
Im Anschluss: Gemeinsamer Ausklang
mit wein und Brezeln!




